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Flächennutzungsplan-Berichtigung Nr. 5 Bereich Bischleben, Bebauungsplan BIS650 "Waldorfschule" 

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung Erfurt   

1.1.1.1. BegründungBegründungBegründungBegründung    

Im wirksamen Flächennutzungsplan (Veröffentlichung im Amtsblatt vom 27.05.2006) wird 
der Geltungsbereich des Bebauungsplanes BIS650 "Waldorfschule" als Gemischte Bauflä-
che mit den Symboleinträgen "Schulen und Bildungseinrichtungen" sowie "Sportlichen 
Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen / Schulsporthallen" und außerdem als 
Grünfläche dargestellt. Der Bebauungsplan entspricht mit der Festsetzung einer Fläche für 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Schule" und "Sozialen Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtungen" nicht den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungspla-
nes. 

§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ermöglicht es der Gemeinde, durch einen den Voraussetzungen 
des § 13a Abs. 1 BauGB entsprechenden Bebauungsplan der Innenentwicklung von den 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes abzuweichen, ohne den Flächennutzungsplan in 
einem gesonderten Verfahren ändern oder ergänzen zu müssen. Die geordnete städtebau-
liche Entwicklung des Gemeindegebietes muss hierbei gewahrt bleiben. Der Flächennut-
zungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 

Das Plangebiet wird durch die Waldorfschule bereits im südlichen Teil für schulische Zwe-
cke genutzt. Die bestehende Turnhalle dient dem Schulsport. Mit dem Bebauungsplan 
BIS650 "Waldorfschule" sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung 
der Waldorfschule geschaffen werden. Der Schule soll dabei außerdem eine, an den Bedarf 
angepasste Entwicklung ermöglicht werden.  

Das neue städtebauliche Entwicklungsziel für das Plangebiet ist somit eine Fläche für den 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Schulen und Bildungseinrichtungen" sowie "So-
zialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen". Die geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Gemeindegebietes wird dabei gewahrt. 

Auszug wirksamer FNP (Veröffentlichung im Amtsblatt vom 
27.05.2006) mit Bereich der FNP-Berichtigung  

Bereich der FNP-Berichtigung Nr. 5 für den Bereich Bischleben, 
Bebauungsplan BIS650 "Waldorfschule", Stand 26.08.2014; 
Kartengrundlage: GeoBasisDE/TLVermGeo2014 


